
Siehe auch Satzung über die Änderung dieser Änderung (siehe unten) 
 
Satzung 
 
über die Änderung des Bebauungsplanes (Durchführungsplan Nr. 4) für die Parzellen: 42, 43 
und 44, im Gemeindegebiet „Auf der Helle“. 
Auf Grund des § 13 des Bundesbaugesetzes vom 23.06.1960 (BGBl I S. 341) in Verbindung 
mit dem § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28.10.1952 (GS 
NW S. 167) sowie gemäß § 2 der Verordnung über die Baugestaltung vom 10.11.1936 
(BGBl I S. 938) in Verbindung mit § 4 der ersten Verordnung zur Durchführung des 
Bundesbaugesetzes vom 29.11.1960 (GV NW S. 433) wird folgende Satzung erlassen: 
 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

Für das Gebiet der Grundstücke Dr. Priester und Alwin Kirschner, Gemarkung Hiddesen, 
Flur 3, Parzelle 42, 43 und 44 von insgesamt ca. für Parz. 42 64, 05 a, Parzelle 43 21, 06 a 
und Parzelle 44 20, 19 a, wird der bestehende Bebauungsplan (Durchführungsplan Nr. 4) 
geändert: 
 
Die in dem Durchführungsplan Nr. 4 auf den oben genannten Flurstücken vorgesehene 
Bebauung wird wie folgt geändert: 
Es werden auf dem Flurstück 42 2 Wohngebäude zugelassen. Diese Änderung erfolgt auf 
Grund einer Entscheidung der Landesregierung vom 23.10.1961 Aktz.: 34.51.21.05/P 41. 
Die in den Erläuterungen für die Bebauung festgelegten Vorschriften bleiben für die 
vorstehende Bebauung unberührt. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung (Bebauungsplan) wird gemäß § 12 des Bundesbaugesetzes mit der 
Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
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